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sog. sogenannte(r/n) 
StIGH Ständiger Internationaler Gerichtshof 
SZ Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtsho-

fes in Zivilsachen 
Tex. Int’l. L.J. Texas International Law Journal 
u.a. und andere 
U.S. United States 
U.S.C. United States Code 
UAbs. Unterabsatz 
USA United States of America 
Utah L. Rev. Utah Law Review 
Va. L. Rev. Virginia Law Review 
Vand. L. Rev. Vanderbilt Law Review 
verb. verbundene 
vgl. vergleiche 
VIZ Zeitschrift für Vermögens- und Immobilienrecht 
VO Verordnung 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
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WM Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und 
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WRP Wettbewerb in Recht und Praxis 
WuW Wirtschaft und Wettbewerb 
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völ-

kerrecht 
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts-

recht 
Ziff. Ziffer 
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
ZOV Zeitschrift für offene Vermögensfragen 
ZPO Zivilprozessordnung 
ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht 
ZVglRWiss Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 
ZVR Zeitschrift für Verkehrsrecht 
ZWeR Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 
ZZP Int. Zeitschrift für Zivilprozess International 
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess 

 

Wegen aller weiteren gängigen juristischen Abkürzungen wird verwiesen auf Kirchner, 
Hildebert, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Aufl., Berlin 2015. 
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Einführung 
A. Anlass der Untersuchung 

A. Anlass der Untersuchung 
Weit mehr als ein Jahrzehnt nach dem wegweisenden Diktum des Europäi-
schen Gerichtshofs in der Sache Courage aus dem Jahr 2001, wonach die 
praktische Wirksamkeit des europäischen Kartellverbots beeinträchtigt wäre, 
wenn nicht jedermann Ersatz des Schadens verlangen könnte, der ihm durch 
wettbewerbsbeschränkendes Verhalten entstanden ist,1 und einem durch die 
Verordnung Nr. 1/20032 herbeigeführten „Paradigmenwechsel im europäi-
schen Durchsetzungsregime“3 wurde am 26. November 2014 die Kartellscha-
densersatzrichtlinie erlassen.4 Mit der Richtlinie soll die Durchsetzung kar-
tellrechtlicher Schadensersatzansprüche gestärkt und das Zusammenspiel von 
behördlicher und privater Durchsetzung koordiniert werden.5 Bereits vor 
ihrem Erlass haben kartellrechtliche Schadensersatzklagen in der Europäi-
schen Union in den letzten Jahren signifikant zugenommen,6 gerade im An-
schluss an kartellbehördliche Verfahren als sog. follow on-Schadensersatz-
klagen.7 
                                                                    

1 EuGH 20.9.2001, Rs. C-453/99, Courage und Crehan, EU:C:2001:465, Rn. 26. 
2 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 

82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. 2003 L 1, 1 (Kartellverfahrens-
verordnung).  

3 Zimmer / Logemann, ZEuP 2009, 489 (490). 
4 Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Novem-

ber 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht 
wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaa-
ten und der Europäischen Union, ABl. 2014 L 349, 1 (Kartellschadensersatzrichtlinie). 

5 Zu dieser doppelten Zielsetzung nur Schweitzer, NZKart 2014, 335 (335). 
6 Siehe etwa die empirische Bestandsaufnahme bei Rodger, Competition Law, Com-

parative Private Enforcement and Collective Redress across the EU, 2014, 85 ff., 121 ff. 
7 Hier seien nur für Deutschland beispielhaft die follow on-Schadensersatzverfahren 

genannt im Zusammenhang mit dem Selbstdurchschreibepapier-Kartell (LG Mannheim 
29.4.2005, 22 O 74/04 Kart, EWiR 2007, 659; OLG Karlsruhe 11.6.2010, 6 U 118/05, 
juris; BGH 28.6.2011, KZR 75/10, NJW 2012, 928 – ORWI), mit dem Zementkartell (LG 
Düsseldorf 21.2.2007, 34 O (Kart) 147/05, BB 2007, 847; OLG Düsseldorf 14.5.2008, VI-
U (Kart) 14/07, WuW 2008, 845; BGH 7.4.2009, KZR 42/08, GRUR-RR 2009, 319; LG 
Düsseldorf 17.12.2013, 37 O 200/09 (Kart), NZKart 2014, 75; OLG Düsseldorf 18.2.2015, 
VI-U (Kart) 3/14, NZKart 2015, 201; LG Mannheim 24.1.2017, 2 O 195/15, juris), mit 
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Ein zentrales Instrument, um kartellrechtliche Schadensersatzklagen zu er-
leichtern, ist die Verankerung einer Bindungswirkung kartellbehördlicher 
Entscheidungen im Zivilprozess, die mit der vorliegenden Arbeit in den Blick 
genommen werden soll. Der Nachweis des Kartellrechtsverstoßes bildet einen 
neuralgischen Punkt bei der Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatz-
ansprüche.8 Der durch den Beibringungsgrundsatz geprägte Zivilprozess 
erweist sich insofern gegenüber dem kartellbehördlichen Verfahren, das den 
Wettbewerbsbehörden weitreichende Ermittlungsbefugnisse an die Hand 
reicht, als strukturell unterlegen.9 Die Bindungswirkung schafft hier Abhilfe, 
indem sie den Kläger vom Nachweis des Kartellrechtsverstoßes befreit. 

Eine Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen wurde in 
Deutschland erstmals im Zuge der 7. GWB-Novelle eingeführt.10 Bis dahin 
ging eine entsprechende Bindungswirkung nach Art. 16 Abs. 1 VO Nr. 1/2003, 
mit dem die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache 
Masterfoods in Gesetzesform gegossen worden war,11 allein von Entschei-
dungen der Europäischen Kommission aus. Mit der Kartellschadensersatz-
richtlinie ist nun erstmals unionsweit eine Bindungswirkung von Entschei-
dungen der nationalen Wettbewerbsbehörden im Zivilprozess zu gewähr-
leisten.12 Angesichts der deutlichen Verlagerung der behördlichen 

                                                                    
dem Berliner Transportbeton-Kartell (LG Berlin 23.5.2003, 102 O 129/02 Kart, juris; 
KG Berlin 1.10.2009, 2 U 10/03, WuW 2010, 189; BGH 8.6.2010, KZR 45/09, juris), mit 
dem Feuerwehrfahrzeug-Kartell (LG Mannheim 4.5.2012, 7 O 436/11 Kart, WuW 2012, 
616; OLG Karlsruhe 31.7.2013, 6 U 51/12 (Kart), juris), mit dem Wasserstoffperoxid-
Kartell (LG Dortmund 29.4.2013, 13 O (Kart) 23/09, GRUR Int 2013, 842, Vorabentschei-
dungsersuchen zum EuGH, daraufhin EuGH 21.5.2015, Rs. C-352/13, CDC Hydrogen 
Peroxide, EU:C:2015:335), mit dem Boykottaufruf des Lottoblocks gegen gewerbliche 
Spielevermittler (LG Dortmund 24.4.2012, 25 O 5/11, juris; OLG Düsseldorf 9.4.2014, VI-
U (Kart) 10/12, juris; BGH 12.7.2016, KZR 25/14, juris – Lottoblock II) und mit dem 
LKW-Kartell (LG Hannover 18.12.2017, 18 O 8/17, juris); zu den Klagen gegen das deut-
sche Zuckerkartell siehe etwa die Berichterstattung des Handelsblatts vom 23.8.2016, 
abrufbar unter: <http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/handel-konsumgueter/zuc
kerkartell-die-klagewelle-rollt-weiter/14446178.html>. 

8 Statt vieler Basedow, EBOR 2001, 443 (462 f.); Milutinović, The ‘right to damages’ 
under EU competition law, 2010, 244. 

9 Hirsch, ZWeR 2003, 233 (243); Sanner, Informationsgewinnung, 2014, 148. 
10 Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

v. 7.7.2005, BGB1. I 2005, 1954. 
11 In der Sache Masterfoods hat der EuGH entschieden, dass die nationalen Gerichte, 

wenn sie über Vereinbarungen oder Verhaltensweisen befinden, die bereits Gegenstand 
einer Kommissionsentscheidung sind, keine Entscheidungen erlassen dürfen, die dieser 
zuwiderlaufen, EuGH 14.12.2000, Rs. C-344/98, Masterfoods, EU:C:2000:689, Rn. 52. 

12 Art. 9 Kartellschadensersatzrichtlinie; anders als die deutsche Vorgängerregelung 
(§ 33 Abs. 4 GWB a. F.) wie auch nunmehr § 33b GWB verpflichtet Art. 9 Abs. 2 der 
Richtlinie allerdings lediglich dazu, Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten als Grundlage eines prima facie-Beweises für einen Verstoß zuzulassen. 
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Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln auf die mitgliedstaatliche 
Ebene und die nationalen Wettbewerbsbehörden unter der Kartellverfahrens-
verordnung Nr. 1/200313 ist dieser Reformschritt in seiner Bedeutung nicht zu 
unterschätzen. Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 
Richtlinie zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten soll die 
Arbeit der nationalen Wettbewerbsbehörden noch effektiver ausgestaltet 
werden,14 sodass die Rolle der nationalen Wettbewerbsbehörden für die 
Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln zukünftig an Bedeutung 
noch gewinnen könnte. 

B. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 
B. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 
Wenn auch der Anlass der Untersuchung ein aktueller ist, so liegt ihr im Kern 
doch ein altbekanntes Thema zugrunde: Das Verhältnis von öffentlichem 
(Kartellverwaltungs-)Recht und (Kartell-)Privatrecht. Die herkömmliche 
Grenzziehung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht,15 die mitunter 
„einem Äquator ähnelt, der die juristische Welt in zwei Hemisphären auf-
teilt“16 bedeutet nicht, dass beide Teilrechtsordnungen beziehungslos neben-
einander stehen. Öffentliches Recht und Privatrecht sind vielmehr vielfach 
miteinander verwoben und beeinflussen sich wechselseitig.17 Gerade die für 
das Wirtschaftsrecht charakteristische Gemengelage von behördlichen und 
privatrechtlichen Verfahren und Sanktionen bedingt vielfach wechselseitige 
Abhängigkeiten.18 Im Kartellrecht sind beide Teilrechtsordnungen traditionell 

                                                                    
13 Whish / Bailey, CML Rev. 47 (2010), 1757 (1763); Laitenberger, EuZW 2016, 81 

(81); siehe auch die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat, Zehn Jahre Kartellrechtsdurchsetzung auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 – Ergebnisse und Ausblick, COM(2014) 453 final, Rn. 8; hiernach ergingen 
von insgesamt 787 Fällen im Zeitraum vom 1.5.2004 bis zum 31.12.2013, in denen die 
europäischen Wettbewerbsregeln angewandt wurden, 665 Entscheidungen durch die 
nationalen Wettbewerbsbehörden und „nur“ 122 durch die Europäische Kommission. 

14 Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine 
wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des rei-
bungslosen Funktionierens des Binnenmarkts, COM(2017) 142 final. 

15 Dazu etwa Molitor, Über öffentliches Recht und Privatrecht, 1949, passim; Schöne, 
Privatrecht und öffentliches Recht, 1955, passim; Bullinger, Öffentliches Recht und Privat-
recht, 1968, passim; D. Schmidt, Die Unterscheidung von privatem und öffentlichem 
Recht, 1985, passim. 

16 Basedow, JuS 2004, 89 (89). 
17 Dazu etwa Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, 1996, 7 (23); 

Trute, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, 1996, 167 (175 ff.). 
18 Vgl. nur Poelzig, Normdurchsetzung durch Privatrecht, 2012, 567. 
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ganz besonders eng miteinander verwoben.19 Davon legt die hier in den Blick 
genommene Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen im Zivil-
prozess ein besonders eindringliches Zeugnis ab. 

Dem Vorgesagten entsprechend hat die vorliegende Arbeit gleichermaßen 
das Kartellverwaltungs- wie das Kartellprivatrecht zum Gegenstand, werden 
beide durch das Instrument der Bindungswirkung kartellbehördlicher Ent-
scheidungen im Zivilprozess doch gleichsam miteinander verzahnt. Im Zent-
rum der Arbeit stehen verfahrensrechtliche Aspekte, und zwar sowohl zivil-
verfahrens- wie kartellverfahrensrechtlicher Art. Das materielle Kartellrecht20 
wird nur dort näher in den Blick genommen, wo es für die vornehmlich ver-
fahrensrechtlichen Fragen der Bindungswirkung relevant wird. Die Untersu-
chung hat die Bindungswirkung der Entscheidungen der nationalen Wettbe-
werbsbehörden zum Gegenstand, auf die Bindung der mitgliedstaatlichen 
Gerichte an Entscheidungen der Kommission wird nur dort näher eingegan-
gen, wo ein vergleichender Blick wertvoll erscheint. 

Die vorliegende Untersuchung setzt sich zweierlei zum Ziel: Das Instru-
ment der Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen soll hinsicht-
lich seiner Voraussetzungen, seines Anwendungsbereichs und seiner Rechts-
folgen durchleuchtet werden. Darüber hinaus unternimmt es die Arbeit, die 
Bindungswirkung in den breiteren Kontext des zweispurigen Regimes zur 
Durchsetzung des europäischen Kartellrechts einzubetten. Insbesondere sol-
len Rückwirkungen auf und Schlussfolgerungen für die behördliche Durch-
setzung herausgearbeitet werden. Hierzu wird der im folgenden Abschnitt 
skizzierte Gang der Darstellung gewählt. 

C. Gang der Darstellung 
C. Gang der Darstellung 
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Das erste Kapitel widmet sich den 
Grundlagen. Behandelt wird zunächst das zweispurige Regime, mit dem das 
Kartellrecht in Europa durchgesetzt werden kann, nämlich zum einen im 
Wege der behördlichen Durchsetzung durch die Europäische Kommission 
und die nationalen Wettbewerbsbehörden und zum anderen im Wege der 
privaten Durchsetzung mit den Mitteln des Zivilrechts (Teil A). Nach einem 
Überblick über die Entwicklungslinien dieses zweispurigen Durchsetzungsre-
gimes (Teil B) wird das gegenwärtige Verhältnis von behördlicher und priva-
ter Durchsetzung untersucht, in dem das Instrument der Bindungswirkung 

                                                                    
19 Siehe dazu nur K. Schmidt, Kartellverfahrensrecht – Kartellverwaltungsrecht – Bür-

gerliches Recht, 1977, 88 ff.; Trute, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann, 1996, 167 
(193); vgl. auch Mestmäcker, AcP 168 (1968), 235 (235 ff.). 

20 Die Begriffe Kartellrecht und Wettbewerbsrecht werden im Folgenden als Synonyme 
verwendet. 
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kartellbehördlicher Entscheidungen im Zivilprozess eine Verzahnung bewirkt 
und damit die Unabhängigkeit der Durchsetzungsspuren durchbricht (Teil C). 

Gegenstand des zweiten Kapitels sind die Voraussetzungen und der An-
wendungsbereich der Bindungswirkung. Neben der vorgelagerten Frage, wer 
überhaupt Adressat der Bindungswirkung ist (Teil A), werden zunächst die 
Voraussetzungen und der Anwendungsbereich der Bindungswirkung in sach-
licher Hinsicht beleuchtet (Teil B), wobei insbesondere auf die Frage einge-
gangen wird, welche Entscheidungen eine Bindungswirkung im Zivilprozess 
entfalten können; sodann wird der Anwendungsbereich der Bindungswirkung 
in persönlicher (Teil C), zeitlicher (Teil D) sowie räumlicher Hinsicht 
(Teil E) untersucht. 

Das dritte Kapitel fragt nach den Rechtsfolgen der Bindungswirkung. Zu-
nächst wird die unwiderlegbare Bindung der Zivilgerichte an Entscheidungen 
der nationalen Wettbewerbsbehörden behandelt, wie sie § 33b GWB unter-
schiedslos in Bezug auf die Entscheidungen der eigenen wie auch in Bezug 
auf Entscheidungen anderer mitgliedstaatlicher Wettbewerbsbehörden anord-
net (Teil A). Dem getrennten Regelungsansatz der Kartellschadensersatzricht-
linie folgend, soll im Anschluss die nach Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie mögli-
che Zulassung von Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten als „bloßen“ prima facie-Beweis für einen Wettbewerbsver-
stoß behandelt werden, wie sie im Recht der ganz überwiegenden Anzahl der 
Mitgliedstaaten verankert wurde (Teil B). 

Das vierte Kapitel fragt nach den Rückwirkungen auf und Schlussfolge-
rungen für die behördliche Durchsetzungsspur. Es verändert damit im Ver-
hältnis zu den in den beiden vorangegangenen Kapiteln behandelten Fragen 
gewissermaßen die Blickrichtung um 180°: Stand in den vorangegangenen 
Kapiteln die Einwirkung der behördlichen auf die private Durchsetzungspur 
im Wege der Bindungswirkung im Blickfeld, wird hier umgekehrt danach 
gefragt, wie die Bindungswirkung im Zivilprozess ihrerseits auf die behördli-
che Durchsetzung zurückwirkt. Neben der Frage der Veröffentlichungspraxis 
der Wettbewerbsbehörden (Teil A), wird eine Rückwirkung auf die Entschei-
dungspraxis diskutiert, insbesondere auf den Entscheidungstyp der isolierten 
Feststellungsentscheidung und auf den Entscheidungstyp der Verpflichtungs-
zusage (Teil B). Schließlich werden die territorial beschränkte Reichweite der 
Entscheidungs- und Sanktionszuständigkeit der nationalen Wettbewerbsbe-
hörden im Europäischen Wettbewerbsnetz sowie das Fehlen eines echten 
Systems gegenseitiger Anerkennung problematisiert und gesetzgeberische 
Folgemaßnahmen erwogen (Teil C). 

Im abschließenden Teil werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersu-
chung zusammengefasst. 





 

Kapitel 1 

Grundlagen 

Kapitel 1 – Grundlagen 
A. Zweispurigkeit der Kartellrechtsdurchsetzung in Europa 

A. Zweispurigkeit der Kartellrechtsdurchsetzung in Europa 
Das Kartellrecht dient der Sicherung des Wettbewerbs als rechtliches Ord-
nungsprinzip vor Beschränkungen der Marktprozesse.1 Den Versuchungen 
der Marktteilnehmer, sich dem unverfälschten Wettbewerbsprozess der 
Marktwirtschaft durch Kartellbildung, Konzentrations- und Behinderungs-
strategien zu entziehen,2 sucht es durch vorbeugende Verhinderung und Be-
seitigung von Wettbewerbsbeschränkungen entgegenzuwirken.3 Seiner ver-
fahrensmäßigen Rechtsdurchsetzung kommt dabei – wenn man in ihr nicht 
gar generell „die wichtigste unter allen rechtlichen Angelegenheiten“4 erbli-
cken will – eine zentrale Rolle zu, hängt doch die praktische Wirksamkeit 
eines wettbewerbsrechtlichen Systems ganz wesentlich von der Art und Aus-
gestaltung der seiner Durchsetzung dienenden Verfahrensregelungen ab.5 

Das Kartellrecht in Europa stützt sich zum Zwecke seiner verfahrensmäßi-
gen Rechtsdurchsetzung auf ein zweispuriges Regime: Neben den Instrumen-
tarien der Europäischen Kommission und der nationalen Wettbewerbsbehör-
den zur Durchsetzung des Kartellrechts in Form von hoheitlichen 
Verfügungen und Sanktionen, existiert eine „zweite Spur“ an privatrechtli-

                                                                    
1 Rittner / Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 3. Aufl. 2008, § 14 

Rn. 39; Mestmäcker / Schweitzer, Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2014, § 3 
Rn. 8 ff.; zur Debatte um den Schutzzweck des europäischen Kartellrechts siehe etwa 
Basedow, WuW 2007, 712 (712 ff.); Thomas, JZ 2011, 485 (485 ff.); Riesenkampff, in: FS 
Möschel, 2011, 489 (489 ff.); Parret, European Competition Journal 2010, 339 (339 ff.). 

2 Vgl. zu diesen systemimmanenten Schranken der Marktwirtschaft nur Franz Böhm, 
FAZ Nr. 571 vom 27.5.1961, S. 5: „Wo immer die Gelegenheit sich bietet, den Wettbe-
werb einzuschränken und eine wirtschaftliche Machtstellung auf einem Markt zu realisie-
ren, da erweist sich die Sünde als süß und die Tugend als bitter.“ 

3 Säcker, in: MüKo KartellR, EuWettbR, 2. Aufl. 2015, Einl. Rn. 2; vgl. auch Miksch, 
Wettbewerb als Aufgabe, 2. Aufl. 1947, 6. 

4 Vgl. bereits Immanuel Kant über die Bedeutung der (prozessualen) Rechtsdurchset-
zung Kant, Metaphysik der Sitten, 1797, 423. 

5 R.A. Posner, Antitrust law, 2. Aufl. 2001, 266; Mestmäcker / Schweitzer, Europäisches 
Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 2004, § 7 Rn. 5; Kloub, European Competition Journal 5 
(2009), 515 (519 ff.); Sanner, Informationsgewinnung, 2014, 105 f.; Harnos, ZWeR 2016, 
284 (284). 
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chen Instrumentarien in Form von Unterlassungs-, Beseitigungs-, Bereiche-
rungs- und Schadensersatzklagen mit denen Verstöße gegen das Kartellrecht 
vor den nationalen Zivilgerichten geltend gemacht werden können.6 

I. Behördliche Durchsetzung (public enforcement) 

Werden Wettbewerbsregeln durch besondere (Wettbewerbs-)Behörden mit-
tels hoheitlicher Verfügungs- und Sanktionsmaßnahmen durchgesetzt, ist von 
der behördlichen oder öffentlichen Kartellrechtsdurchsetzung (public en-
forcement) die Rede.7 Die Wettbewerbsbehörden werden gemeinhin auf Be-
schwerde hin oder von Amts wegen tätig und sind mit besonderen Ermitt-
lungs-, Entscheidungs- und Sanktionsbefugnissen ausgestattet, um Verstöße 
effektiv aufdecken, verfolgen und mit Sanktionen belegen zu können. Mit der 
Verhängung von Sanktionen durch die Wettbewerbsbehörden, insbesondere 
in Form von Bußgeldern, sollen Verstöße gegen das Kartellrecht geahndet 
sowie (potentielle) Delinquenten abgeschreckt und damit Wiederholungen 
von Zuwiderhandlungen verhindert werden.8 

Die Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln beruht traditionell 
ganz wesentlich auf den Instrumentarien der behördlichen Durchsetzungs-
                                                                    

6 Zur zweispurigen Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln siehe etwa die 
Schlussanträge von GA‘in Kokott 30.11.2014 – Rs. C-557/12, Kone, EU:C:2014:45, 
Rn. 59: „Anerkannt ist, dass die Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln auf 
zwei Standbeinen fußt. Es handelt sich zum einen um die den Wettbewerbsbehörden oblie-
gende öffentliche Durchsetzung mit repressiven Mitteln (auch public enforcement genannt) 
und zum anderen um die auf der Initiative des Einzelnen beruhende private Durchsetzung 
mit Mitteln des Zivilrechts (auch als private enforcement bezeichnet).“ (Hervorhebungen 
im Original); ferner Lianos / Davis / Nebbia, Damages Claims for the Infringement of EU 
Competition Law, 2015, Rn. 7.02 f.; Mainguy / Depincé, Droit de la concurrence, 2. Aufl. 
2015, 334; Nervi, Italian Law Journal 2 (2016), 131 (134); Alexander, Schadensersatz und 
Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht, 2010, 299 f.; M.-P. Weller, ZWeR 2008, 
170 (172 f.); K. Schmidt, AcP 206 (2006), 169 (173); Böni, EWS 2014, 324 (324 f.); unter-
scheidet man weiter zwischen verwaltungsrechtlichen Verfügungen und ordnungs- bzw. 
strafrechtlichen Sanktionen, kann auch von einem dreispurigen Durchsetzungsregime 
gesprochen werden, vgl. etwa Möschel, in: FS Bechtold, 2006, 329 (329); Möschel, WuW 
2007, 483 (484); Nazzini, Concurrent Proceedings in Competition Law, 2004, Rn. 2.01 ff.; 
zur Empfehlung der Monopolkommission, schwere Kartellverstöße zu kriminalisieren, 
Monopolkommission, Sondergutachten 72: Strafrechtliche Sanktionen bei Kartellverstößen, 
2015, Rn. 191 ff. 

7 Siehe nur die Schlussanträge von GA‘in Kokott 30.11.2014 – Rs. C-557/12, Kone, 
EU:C:2014:45, Rn. 59. 

8 Mestmäcker / Schweitzer, Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2014, § 22 Rn. 8; 
Wils, World Competition 32 (2009), 3 (6 ff.); Wils, World Competition 29 (2006), 183 
(185 ff.); Dunne, CML Rev. 53 (2016), 453 (455); Sanner, Informationsgewinnung, 2014, 
114; Komninos, in: Lowe / Marquis, 2014, 141 (142 f.); ein durch den Präventionsgedanken 
geprägtes effektives Sanktionssystem im Kartellrecht verteidigend Ackermann, ZWeR 
2010, 329 (329 ff.); Ackermann, ZWeR 2012, 3 (3 f.). 



 A. Zweispurigkeit der Kartellrechtsdurchsetzung in Europa 9 

spur.9 Mit der durch die Kartellverfahrensverordnung Nr. 1/2003 bewirkten 
Dezentralisierung der europäischen Kartellrechtsanwendung ist in der Euro-
päischen Union ein System paralleler Zuständigkeiten geschaffen worden, in 
dem die behördliche Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln 
sowohl der Europäischen Kommission10 als auch den nationalen Wettbe-
werbsbehörden zugewiesen ist.11 Gemeinsam bilden die Europäische Kom-
mission und die mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden ein Netzwerk an 
Wettbewerbsbehörden, das Europäische Wettbewerbsnetz (European Compe-
tition Network, ECN).12 Das Europäische Wettbewerbsnetz fungiert als Bin-
deglied zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Wettbe-
werbsbehörden und schafft ein Diskussions- und Kooperationsforum zur 
bestmöglichen Fallallokation,13 zum gegenseitigen Informationsaustausch14 
sowie zur gegenseitigen Amtshilfe bei der Ermittlung von Wettbewerbsver-
stößen.15 
                                                                    

9 Zum traditionellen Primat der behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung in Europa infra 
Kapitel 1 B. I. 

10 Innerhalb der Europäischen Kommission ist in erster Linie die weitgehend unabhän-
gig agierende Generaldirektion Wettbewerb zuständig, die als besondere Dienststelle die 
Kommissionsbeschlüsse im Bereich der Wettbewerbspolitik vorbereitet. 

11 Gemäß Art. 4 VO Nr. 1/2003 ist für die Anwendung der in den Art. 101 und 102 
AEUV niedergelegten europäischen Wettbewerbsregeln die Europäische Kommission 
zuständig; daneben besteht nach Art. 5 VO Nr. 1/2003 eine Zuständigkeit der mitglied-
staatlichen Wettbewerbsbehörden. 

12 Erwägungsgrund 15 Kartellverfahrensverordnung: „Die Kommission und die Wett-
bewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sollen gemeinsam ein Netz von Behörden bilden, die 
die EG-Wettbewerbsregeln in enger Zusammenarbeit anwenden“; zur Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und den mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden siehe Art. 11 
bis 14 und 22 VO Nr. 1/2003, die Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission 
zur Arbeitsweise des Netzes der Wettbewerbsbehörden, 15435/02 ADD 1 (Gemeinsame 
Erklärung des Rates und der Kommision), und insbesondere die Bekanntmachung der 
Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden, 
ABl. 2004 C 101, 43 (Netzwerkbekanntmachung der Kommission); aus dem Schrifttum 
zum Europäischen Wettbewerbsnetz eingehend etwa Oelke, Das Europäische Wettbe-
werbsnetz, 2006, passim; Brammer, Co-operation between National Competition Agen-
cies, 2009, passim; Gerard, in: Lianos / Geradin, 2013, 181 (181 ff.). 

13 Näher zur Fallallokation im Europäischen Wettbewerbnetz infra Kapitel 1 A. I. 2. a) 
bb). 

14 Siehe zum Informationsaustausch unter den Wettbewerbsbehörden im Europäischen 
Wettbewerbsnetz Art. 12 VO Nr. 1/2003 und im deutschen Recht § 50a GWB; aus dem 
Schrifttum zum Informationsaustausch Oelke, Das Europäische Wettbewerbsnetz, 2006, 
186 ff.; Brammer, Co-operation between National Competition Agencies, 2009, 231 ff.; 
van der Woude, in: Ehlermann / Atanasiu, 2004, 369 (369 ff.); Gussone / Michalczyk, EuZW 
2011, 130 (130 ff.). 

15 Siehe zur Amtshilfe im Europäischen Wettbewerbsnetz Art. 22 VO Nr. 1/2003; aus 
dem Schrifttum hierzu eingehend etwa Oelke, Das Europäische Wettbewerbsnetz, 2006, 
219 ff.; Brammer, Co-operation between National Competition Agencies, 2009, 231 ff. 



10 Kapitel 1 – Grundlagen  

1. Durchsetzung durch die Europäische Kommission 

Das Kartellverwaltungsverfahren der Kommission zur Durchsetzung der in 
den Art. 101 und 102 AEUV niedergelegten europäischen Wettbewerbsregeln 
richtet sich maßgeblich nach der Kartellverfahrensverordnung Nr. 1/2003, 
nach der dazugehörigen Durchführungsverordnung Nr. 773/200416 sowie 
nach zahlreichen Mitteilungen und Bekanntmachungen.17 Ergänzend gelten 
die allgemeinen Grundsätze des europäischen Verwaltungsrechts.18 

Ob die Kommission ein Verfahren einleitet und mit einer Entscheidung ab-
schließt, liegt nach dem das Kartellverwaltungsverfahren der Kommission 
bestimmenden Opportunitätsprinzip in ihrem pflichtgemäßen Ermessen.19 
Wird die Kommission auf eine Beschwerde hin oder von Amts wegen tätig, so 
obliegen ihr nach dem im Kommissionsverfahren geltenden Untersuchungs-
grundsatz die für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwendigen Maß-
nahmen.20 Hierzu reichen die Art. 17 bis 22 VO Nr. 1/2003 der Kommission 
sehr weitreichende Ermittlungsbefugnisse an die Hand, die das allgemeine, in 
Art. 337 AEUV niedergelegte Recht der Kommission konkretisieren, zur Er-
füllung der ihr übertragenen Aufgaben alle erforderlichen Auskünfte einzuho-
len und alle erforderlichen Nachprüfungen vorzunehmen.21 Um die Beachtung 

                                                                    
16 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 über die Durchführung von Verfahren auf der 

Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die Kommission, ABl. 2004 L 123, 18. 
17 Nachweise etwa bei Dieckmann, in: Wiedemann, Handbuch des Kartellrechts, 

3. Aufl. 2016, § 41 Rn. 3 f.; Ortiz Blanco / Jörgens, in: Ortiz Blanco, EU Competition 
Procedure, 3. Aufl. 2013, Rn. 1.08. 

18 Dreher / Kulka, Wettbewerbs- und Kartellrecht, 9. Aufl. 2016, § 15 Rn. 1674; einge-
hend zu den in einer Vielzahl von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs entwi-
ckelten allgemeinen Verwaltungsrechtsgrundsätzen Schwarze, Europäisches Verwaltungs-
recht, 2. Aufl. 2005, passim. 

19 Bekanntmachung der Kommission über die Behandlung von Beschwerden durch die 
Kommission gemäß Artikel 81 und 82 EG-Vertrag, ABl. 2004 C 101, 65 Rn. 41, 53; EuGH 
18.10.1979, Rs. C-125/78, GEMA / Kommission, EU:C:1979:237, Rn. 17 f.; EuG 
18.9.1992, Rs. T-24/90, Automec II, EU:T:1992:97, Rn. 75 f.; EuGH 24.10.1996, Rs. C-
91/95, Tremblay u.a., EU:C:1996:407, Rn. 30; Klees, Europäisches Kartellverfahrensrecht, 
2005, § 5 Rn. 2, § 6 Rn. 14; Wesselburg, Drittschutz bei Verstößen gegen das Kartellver-
bot, 2010, 83 f. 

20 Siehe nur Klees, Europäisches Kartellverfahrensrecht, 2005, § 5 Rn. 2. 
21 Die in der VO Nr. 1/2003 konkretisierten Ermittlungsbefugnisse der Kommission 

reichen von der Untersuchung von Wirtschaftszweigen und einzelnen Arten von Vereinba-
rungen (Art. 17) über Auskunftsverlangen gegenüber Unternehmen und Unternehmensver-
einigungen sowie Regierungen und Wettbewerbsbehörden (Art. 18) und der Befragung 
natürlicher und juristischer Personen (Art. 19) bis hin zu Nachprüfungen in den Räumlich-
keiten von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen (Art. 20) und in anderen Räum-
lichkeiten (Art. 21) sowie der Möglichkeit auf Ersuchen Nachprüfungen durch die Wett-
bewerbsbehörden der Mitgliedstaaten vornehmen zu lassen; einen Überblick über die 
Ermittlungsbefugnisse der Kommission bietet etwa de Bronett, EWS 2011, 8 (8 ff.); einge-
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